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Frank« durch die Pest jährlich Fr. 5. —.

Franko durch die Post halbjhl. Fr. 2. 70. à It Jnsertionêgebichr: einspaltige Zeile IS Rp.
bei Wiederholungen Iv Rp.

ckwààà IàerZeitung.
Organ à sààrisàn Iàrverà.

Samstag, ^Siebenter Jahrgangs 15. März. 18K2.

Schweizerischer Lehrerverein.
Referat Lber die einheitliche Orthographie.

Der schweizerische Lehrerverein nahm in seiner 3. Versamm-

lung in Luzern die Orthographiefrage als Tractandum auf die

Tagesordnung und forderte den Vereinsvorstand auf, derselben

seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und der nächsten Versammlung

sachbezügliche Vorschläge vorzulegen. Er hat damit den ersten

Schritt zur Herstellung einer einheitlichen, für die Schulen der

deutschen Schweiz allgemein geltenden Orthographie gethan. Der

Vorstand zog den Gegenstand in Berathung und ist bereit, einen

Antrag zur Angriffnahmè der Angelegenheit zu stellen. Er be-

auftragt« Mich, Ihnen denselben in seinem Namen mitzutheilen
und zugleich die Diskussion mit einem kurzen, die Sache orien-

tirendcn Worte einzuleiten. Ich übernahm dies, weil mich die

Frage interessirt und weil die Mitglieder des Vorstandes ohne-

hin mit Geschäftes überhäuft waren. Ja, ich durfte den ehrenden

Austrag um so weniger ablehnen, als der Vorschlag mit meiner

Ansicht über die Ausführung und Verwirklichung dieser Einigungs-
idee übereinstimmt und zugleich eine freundliche Berücksichtigung

unserer St. Gallischen Arbeit in sich schließt. Sie entschuldigen

darum Tit., daß ein Laie das Referat bringt; es handelt sich

ja heute mehr um die Einleitung, die Vorfragen, als um ein

tiefes Eingehen in's Detail, in die Entwickelung und Geschichte

der Sprache. Hätte ich eine gründliche Erörterung für
angemessen erachtet, so würde ich begreiflich den Vorstand ver-

anlaßt haben, das erste Wort über diesen Gegenstand einem s ach-

kundigen Fachmanne zu geben. Der Antrag lautet: „es

möchte der Lehrerverein eine Kommission von 5 Mitgkie-
dern wählen, welche auf Grundlage der St. Gallcr
Arbeit gutachtlich feststellt, wie geschrieben werden
solle und diese Arbeit dem künftigen Vorstand übergibt, damit

dieser im Namen des gesammten schweizerischen Lehrervereins,
die sämmtlichen Erziehungsdirektionen dafür an-
geht, diese Orthographie in den sämmtlichen obligato-
rischen Lehrmitteln anw enden undinden Schulen ein-
führen zu lassen/

Der Antrag ist so gegeben, daß ich ihm bei der Motivirung
Punkt für Punkt folgen kann.

Der Vorstand setzt dabei die Nothwendigkeit einer ein-

heitlichen Rechtschreibung in den schweizerischen Schulen voraus,
und auch die 3. Versammlung des Lehrervereins hat die Absicht

deutlich ausgesprochen, eine Einigung der divergirenden Ansichten
über Orthographie anzustreben, indem sie beschloß, den Gegen-

stand zu diskutiren. Die Angelegenheit ist hiedurch, besonders
aber durch die Verhandlungen der deutschen Lehrerversammlungen,
die Ihnen die pädagogische Monatsschrift zur Kenntniß
gebracht, in ein weiteres Stadium getreten, da es kaum vieler
Hinweise auf die bedeutenden Differenzen in der Schreibweise
und die fatalen, nachtheiligen Folgen derselben Mehrbedarf,
um die Wünschbarkeit und Dringlichkeit einer Verständigung

der so sehr abweichenden Meinungen über diesen Punkt darzu-

thun. Ich erinnere diesfalls nur an die verschiedene Anwen-

dung der Majuskel, der Vokalverdoppelung und des „ie" zur

Bezeichnung der Dehnung: ich erinnere an die Willkür beim

Gebrauch des h und th, des ss und ß, der verwandten Vokale

und Konsonanten ä, e, äu, eu, s, v, pH u. s. w.; ich erinnere

endlich an die abweichende Silbentheilung und die ungleiche

Schreibung der Fremdwörter. Es liegt auf der Hand, daß die

Uebelstände dieser Orthographie-Konfusion namentlich die zu-

sammengesetzten Schulanstalten mit mehreren Lehrern, bei denen

öfterer Lehrer- und Klassenwechsel stattfindet, auch die Realschulen,

Seminarien u. s. w., die ihre Zöglinge aus den verschiedensten

Primärschulen erhalten, empfinden müssen. Mehr oder minder

trifft aber der Schaden Alle, zumal bei gegenwärtigen erleich-

tertcn Verkehrs- und Niederlassungsverhältuissen, bei so beweg-

licher Bevölkerung. Ganz natürlich also, daß wir die Initiative
ergreifen und für Abstellung dieser störenden Schwankungen ein-

ander die Hände bieten. Einigen wir uns für Einleitung zur
Erreichung des gedachten Zieles und dann — für eine feste,

bestimmt übereinstimmende Norm der Schreibweise! Gewiß
werden Schule und Unterricht dabei gewinnen. Können wir
damit die Orthographienoth auch nicht gänzlich beseitigen, so

werden wir doch das Lehrerkreuz, die Korrekturlast, einigermaßen

erleichtern. — Sie wissen Tit., wir stehen in den Bestrebungen

nach Konformität in diesen Dingen nicht allein. Das Schul-

kollegium von Hannover und die Regierung von Oesterreich
sind uns längst (1854) mit Revision der Orthographie voran-

gegangen. Ihnen folgten die Lehrer in Leipzig, die sich auf

Anregung vr. Vogels zur Annahme der Arbeit K launigs ver-

ständigten. In den Schnlen Kurhessens wird zufolge Be-

schluß des Ministeriums die betreffende Schrift von Bezzen-
berger dem Unterricht in der Orthographie zu Grunde gelegt.

In jüngster Zeit hat sich Würtemberg mjt einem amtlich fest-

gestellten Wörtervcrzeichniß zum Gebrauch in den Schulen an-

geschlossen. Schon früher fanden sich auch St. Gallens Lehrer

veranlaßt, eine Uebereinkunst zu erzielen. Aehnliches geschah

vom Schulkapitel Meilen. Ebenfalls erwähne ich hier mit
Dank der dem schweizerischen Lehrervereine freundlich gewidme-

ten, sehr lehrreichen Schrift von Hrn. Seminardirektor Morf:
„Ein Wort zur Orientirung im Streite der Orthographie". Lehrer

und Behörden fühlen also allerorts das Bedürfniß einer gegen-

seifigen Annäherung. In allen Konferenzen, in denen die Frage

zur Sprache kam, entschied man einstimmig für Einigung. Sol-
ches geschah in der Versammlung der deutschen Lehrer.
Diese steuert mit Energie nach einer einheitlichen Orthographie

für alle deutschen Schulen und ist nun auf dem besten

Wege, zu einem ersprießlichen Ziele, zu einem bestimmten prak-

fischen Erfolge zu gelangen. Können sich unsere deutschen
Kollegen zu Erreichung eines gemeinsamen unterrichtlichen Zweckes

einigen, wie viel eher wird dies bei uns möglich sein! Wir



4?

wollen aber mit Anhandnahme der Arbeit nicht zuwarten, bis

jeder einzelne Kanton die Angelegenheit selbst regelt. Wir müssen

die ganze Schweiz im Auge haben und der lokalen Beschränkung

entgegenwirken. Mit dem Auskommen von 22 kantonalen Or-
thographicn würde dem Uebel nicht oder nur halb gesteuert und
die nothwendige Einheit für die ganze Schweiz wäre dann um
so schwieriger, da das Bedenken, obligatorisch bereits eingeführte
Normen wieder zu beseitigen, wirklich begründet erscheint. Auch

die Abfassung von Schulbüchern harret der endlichen Entscheidung

der Orthographiesrage und ruft uns zu, keine Zeit zu verlieren

und heute Maßregeln zu ergreifen, eine Vereinbarung zu er-

zielen. (Fortsetzung folgt.)

Gesetzgebung und Verwaltung.
St. Gallen. Sonntag den 26. Januar versammelten sich

in St. Gallen die Vertreter sämmtlicher Lehrerkonferenzen
des Kantons, um sich über die dringendsten Wünsche des Lehrer-

standes zu berathen und dieselben kurz motivirt der zuständigen

Behörde behufs Berücksichtigung bei Ausarbeitung des Schul-
gesetzes zu überreichen. Die Versammlung einigte sich über sol-

gende Punkte: 1) Die Aufnahme in die Primärschule darf
nicht vor dem zurückgelegten sechsten Altersjahre geschehen.

Die „Kleinkinderschulen" werden unter die Aussicht der

Schulbehörden gestellt. 2) Die Primärschule theilt sich in
zwei Hanptabtheilungen: ». Die Alltagschule mit sieben Alters-

jähren, d. die Ergänzungsschule mit zwei Altersjahrcn. Der
Ergänzungsschule werden, abgesehen vom Religionsunterricht
und der Zeit für die Arbeitsschule der Mädchen, wenigstens zwei

halbe Tage wöchentlich gewidmet; wenn und wo thunlich: mehr.

3) Die Jahrschulen — und mit ihnen im Einklang die höheren

Schulen — beginnen und schließen die Kurse im Frühjahr.
Ein- und Austritt finden jährlich nur ein Mal statt, und zwar
nach Schluß des Schulkurses. Die Hälbjahrschulen sind

möglichst zu erweitern und in Dreiviertel-Jahrschulen umzuwan-
dein, wo die Verhältnisse keine Jahrschulcn erlauben. 4) Die

wöchentliche Stundenzahl der Alltagschüler soll betragen:

Im ersten Schuljahre mindestens 18, höchstens 2V, im zweiten

und dritten mindestens 2V, höchstens 24, im vierten und süns-

ten mindestens 24, höchstens 27, in den folgenden mindestens

27, höchstens 32. Das Maximum der Stundenzahl für den

Lehrer beträgt 33 Stunden wöchentlich. Uebernimmt er frei-

willig mehr Stunden, so wird er für dieselben besonders ent-

schädigt. 5) Wo in einer Gesammtschulc während zweier oder

dreier Jahre andauernd mehr als 60 Schüler sind, da soll eine

zweite Schule errichtet werden. Dasselbe soll mit einer

Schule, welche nur die Klassen Einer Schulstufe in sich saßt, dann

geschehen, wenn die Schülerzahl über 70 beträgt. 6) Das Se-
k und ars ch ul w cscn soll beförderlich regulirt werden — in der

Weise, daß diese Anstalten in genügender Anzahl erstellt und

in den allgemeinen Schulorganismus als dreikursige Schulen

eingereiht werden. 7) Der Eintritt in die Sekundärschulen darf
nicht vor vollendetem zwölftem Altersjahre geschehen, der

Eintritt in die Kantonsschule nicht vor vollendetem fünfzehn-
t e m Jahr. 8) Der Verpflichtung zu weiterm Primarschulbesuch

sind solche Schüler nicht enthoben, die nicht wenigstens zwei

Jahre eine höhere Schule besucht haben. 9) Es soll für die

Primärschule ein allgemeiner Lehr plan, der für jedes Schul-

jähr Ziel und Unterricht bestimmt, ausgestellt und auf Grund-

läge dieses Lehrplans neue Lehrmittel für die sämmtlichen

Primarschulstujen ausgearbeitet werden. 10) Die Bildung von
Frauenvereinen zur Unterstützung weiblicherArbeitsschulen
und zur Mitwirkung in ihrer Beaufsichtigung ist nach Kräften
zu fördern. 11) Die Förderung des Schulturnens ist an-
zustreben. 12) Der Staat verpflichtet Eltern und Gemeinden,

für ihre bildungsfähigen Taubstummen zu sorgen, und ge-
währt Anstalten für diesen Zweck erkleckliche Unterstützung. 13)
Zur Erzielung eines dem Wohl der Schulen förderlichen Zu-
sammcnwirkens aller dabei betheiligten Faktoren ist wünschbar:

». Offenes Verfahren, k. Betheiligung der Ortsschul-
räthe am innern Leben der Schule, c. Vertretung der Geist-
lichkeit und der Lehrerschaft im Ortsschulrath. 14) Dem

Schulinspektorat ist das Institut der Bezirks s chulräthe
vorzuziehen. In dieser Behörde gebührt der aktiven Lehrerschaft
eine billige Vertretung. 15) Alljährlich einmal tritt eine Kon-
ferenz von Abgeordneten sämmtlicher Bezirksschulräthe unter
Zuzug des Seminardirektors und einer Abordnung des Erziehungs-
rathes zur Besprechung kantonaler Schulsragen zusam-

men. 16) Die berufliche Ausbildung und Fortbildung der

Lehrer wird der fortwährenden Fürsorge der Behörden empfohlen,
also ». Heranbildung einer tüchtigen Lehrerschaft, b. Hebung
des Konserenzwesens durch Anordnung von 1. Spezialkonferen-

zen, 10 per Jahr, 2. Bezirkskonferenzcn, 2 per Jahr, 3. Kan-

tonalkonferenzen, 1 per Jahr, in dem Sinne, daß diesen Kon-

serenzen allen die ihnen naturgemäß zukommenden Kompetenzen,

als: Selbstständige Wahl des Vorstandes und Begutachtungs-
recht eingeräumt werden. 17) Es ist für das Gedeihen der Schule

unentbehrlich, daß die Stellung des Lehrers eine der Wich-

tigkeit seines Berufes entsprechende, eine würdige sei. Neben

der beruflichen Tüchtigkeit sordert man vom Lehrer auch Berufs-
treue und schuldet ihm dafür eine Stellung, welche weder die-

jenige eines Knechtes, noch eine ökonomisch gedrückte sei. Ins-
besondere wünschen wir noch eine schützende Bestimmung rück-

sichtlich des Kirchendienstcs, des Inhaltes: „Der Kirchendienst kann

dem Lehrer übertragen werden durch besondere Wahl und gegen

gesonderte angemessene Belohnung". Im Allgemeinen — so

spricht unsere innigste Ueberzeugung — fordert das Wohl der

Schule, daß der pflichttreue Lehrer durch lebenslänglich;«
Anstellung vor den Ausflüssen der Leidenschaftlichkeit sicher

gestellt und daß das Entlassungsrecht den Gemeinden nicht all-
zuleicht gemacht werde. Aus diesem Wunsche ergibt sich von
selbst der weitere, daß wir die Aushebung des Patent-
systems mit aller Kraft anstreben. Die Regulirung des Be-

soldungswesens dächten wir uns in der Weise, daß neben der

Festsetzung eines ausreichenden, fixen Gehaltes die Grund-

sätze ». der Alterszulagen, b. der Anweisung von Pflanzland für
die Lehrer auf dem Lande, c. des unverkümmerten Gehalts in

Krankheitsfällen, <l. des zeitweiligen Nachgcnusses der Familien
verstorbener Lehrer, e. der Ruhegehalte nach mindestens dreißig-

jährigem, treuem Schuldienste angenommen würden. Wir kön-

nen nicht verkennen, daß die Befriedigung dieser Wünsche, sowie

die Anbahnungen aller andern Verbesserungen sehr bedeutende

Mehrausgaben verursachen werden; allein ohne befriedigende Là-

sung der Frage, welche sich auf die äußere und namentlich die

ökonomische Stellung des Lehrers bezieht, ist ein wahrer und

andauernder Fortschritt in unserm Schulwesen gar nicht möglich. -

Bei uns ist das Erziehungswesen zur Staatssachc gemacht worden:

Will man ihm entsprechende staatliche Fürsorge widmen, so wird

der große Kanton St. Gallen nicht länger derjenige bleiben
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dürfen, der mit Ausnahme von Inner-Rhoden und Nidwalden

von Staatswegen die kleinsten Opfer für das Schulwesen bringt.

Die bisherige Staatsbetheiligung wird sich nicht etwa nur verdop-

peln, sondern vervielfachen müssen*).

Zum Schlüsse der Wunsch, daß den Lehrern Gelegenheit ge-

boten werde, sich über den „Entwurf" zum Gesetz vor der défini-

tiven Erlassung des letztern auszusprechen. Schließlich gab die

Versammlung ihre freudige Zustimmung zu dem Beschlusse, wel-

cher dahin geht, dem hohen Regierungsrathe Herrn Direktor
Zuberbühlcr an die Stelle des ablehnenden Herrn Gafafer

zu empfehlen**). Egli.

Lehrerbildung.
Italien. Der Unterrichtsminister des neuen Königreiches

entwickelt eine große Thätigkeit, um den Wahlspruch unseres

Zschokke auch in Italien zur Geltung zu bringen: „Volksbildung
ist Volksbefreiung!" Herr De S a nctis, der italienische Unter-

richtsminister, war Professor der italienischen Sprache und Li-
teratur am eidgenössischen Polytechnikum und während seines

Aufenthaltes in Zürich auch Mitglied des dortigen Männerturn-
Vereines,- er kennt also schweizerische Einrichtungen und schwei-

zerische Bestrebungen. In richtiger Würdigung der Verhältnisse

sucht er zunächst einen tüchtigen Lchrerstand zu bilden und hier

verfolgt er drei Richtungen. Für die Bildung von Volks schul-
lehrern hat er 33 Seminarien (Normalschulen) eingerichtet,
10 in den alten Provinzen, k in der Lombardei, 4 in der Ae-

milia, 6 in den Märchen und Umbrien, 2 in Toskana, 5 in
den südlichen Provinzen. Im Jahr I8ö9 wurden 9 derselben

eröffnet, 1869 sodann 11 und 1861 endlich 13. Die Hälfte
der genannten Anstalten gilt der Bildung von Lehrern, die an-
dere Hälfte der Bildung von Lehrerinnen. Für die Bildung
von Lehrern an höhern Schulen wird durch besondere

Normalschulcn gesorgt, welche mit den Universitäten verbunden

sind. Das betreffende Gesetz liegt eben vor den Kammern. Für
die Bildung von Turnlehrern endlich wurde voriges Jahr
unter Leitung unseres Landsmannes, Hrn. Obermann, ein Kurs
in Turin abgehalten, an welchem 28 Zöglinge theilnahmen.
Der Turnunterricht ist einstweilen ,rur an den höhern Schulen
obligatorisch und für dieselben sind 46 Stellen mit Fr. 500 bis
600 Gehalt zu besetzen.

Literatur.
Jugend bibliothck, bearbeitet von schweizerischen Jugend-

freunden. Herausgegeben von Kettiger, Du la und

Eberhard. 7 Bändchcn. Zürich 1862, Verlag von
Schultheß. (à Fr. 1.)

Ueber unsere Besprechung dieses schönen Unternehmens (in
Nr. 4 d. Bl.) sind uns verschiedene Bemerkungen gemacht wor-
den, theils mündlich, theils schriftlich, so daß wir noch einmal
auf die Sache zurückkommen müssen. Was uns an Zustimmung
zugegangen, übergehen wir; hingegen die Ausstellungen müssen

wir kurz berücksichtigen. Man fand zunächst den Maßstab, den
wir angelegt, zu absolut; wir hätten das Neue mit dem Alten

Wir theilen diese Beschlüsse vollständig mit, weil sie den Berathun-
gen der Bezirlskonferenzen zur Grundlage dienten.

**) Dieser letztere Wunsch der Gesammtlehrerschaft fand bei dem Er-
ziehungsrath keine Berücksichtigung. Gewählt wurde Herr Pfr.
Mayer in Saletz.

vergleichen sollen. Man ^.bemerkte uns: auch die deutschen In-
gendschriften seien nicht besser gebunden, haben nicht bessere II-
lustrationen und enthalten auch mittelmäßige Poesien. Das geben

wir zu, daß die neue Jugendbibliothek wohlfeiler ist als die aus

Deutschland kommenden Jugendschriften, besonders wenn man

sie partienweise bezieht, wo dann das Bändchcn nur à 75 Rp.

berechnet wird. Aber bei alledem bleibt unser Spruch wahr:

„Für die Jugend ist das Beste eben gut genug!" Wir wissen, daß

sich die Verlagshandlung alle Mühe gab, schöne Illustrationen

zu erhalten; allein es wollte nicht gerathen, wie eben in der

Welt nicht alles geräth. So mag es auch mit einigen Gedich-

ten gegangen sein. Wenn wir auch das religiöse Gebiet in einer

kurzen Bemerkung betraten, so geschah es nicht, weil wir in den

betreffenden Stellen Religionsgefahr witterten, sondern weil wir
eine gewisse geistliche Partei kennen, in deren Macht oft die An-

schaffung von Jugendschriften liegt. Enthalten die ihnen zur

Prüfung vorgelegten Schriften Stellen, welche ihnen als nnti-

kirchlich erscheinen, so kommen diese Schriften einfach auf den

Index, auch wenn ihr übriger Inhalt noch so vortrefflich wäre.

So ist es denn auch hier gegangen, was wir bedauern, weil

wir wünschen, es möchte die neue Jugendbibliothek der gesamm-

ten schweizerischen Jugend zugänglich gemacht werden. Und hier

kommen wir auf den Kapitalirrthum, welcher die in Frage ste-

hende Meinungsdifferenz hervorgebracht hat. Wir wiederholen

es nochmals: wir wünschen der neuen Jugendbibliothek die um-

fassendste Verbreitung im Vaterlande; aber eben deßhalb wünschen

wir auch, sie möchte auf dem im ersten Anlaufe genommenen

Standpunkte nicht verharren, sondern trachten, sich auf einen

noch höhern zu schwingen. Es ist doch wohl ein Zeichen von
Freundschaft, wenn man Jemanden auf seine Fehler aufmerksam

macht, und dagegen ein Zeichen von Feindschaft, wenn man ihm

seine Fehler als Vorzüge herausstreicht. Wir haben das, was
wir von einer einsichtigen Benützung der Jugendbibliothek für
die Volksbildung erwarten, namhaft gemacht; es besteht kurz

dann, daß man die Jugend lesen lehrt, damit auch das Volk
lese. Erfolgt nun für die folgenden Bändchen eine sorgfältigere
Auswahl und eine schönere und solidere Ausstattung, so bedauern

wir unsere kleine Fehde nicht, sondern wünschen uns Glück, zur
Vervollkommnung eines zeitgemäßen Unternehmens nach Kräften
beigetragen zu haben. Kommen wir dann wieder dazu, einige
neue Bändchen anzuzeigen, so wollen wir, zum Beweise, daß

auch wir der Belehrung zugänglich sind, einen umgekehrten Weg
einschlagen: wir wollen nämlich zuerst die Vorzüge lebhaft rüh-
men und sodann im Nachtrag allsällige Mängel kurz andeuten.
So erreichen wir hoffentlich den gleichen Zweck und haben dabei

den Vortheil, daß wir in bestehende Freundschaften keine Löcher

reißen. Wir sehen der Fortsetzung der Jugendbibliothek mit
Vergnügen entgegen und verdanken die uns zugegangenen Be-
merkungen aufs Beste.

Verschiedene Nachrichten.
Zürich. /X An die vor einem Jahre reorganisirten Stadt-

schulen wurden als Lehrer für Realklassen gewählt: die Herren

Hofmann in Wädenschweil und Hirt in Außersihl; ferner als
zweiter Hauptlehrcr an die Knnbensekundar- und künftige Gewerbe-

schule Hr. Bachofner, Sekundarlehrer in Fehraltvrf, dessen

orthodox-biblisches Lesebuch-Votum wahrscheinlich den meisten

Besuchern der schweizerischen Lehrerversammlung in Luzern
noch in Erinnerung sein wird. Der letzteren Wahl ging ein



44

lebhafter Kampf voraus! denn von der freisinnigen Partei wurde
der in weiten Lehrerkreisen rühmlich bekannte Hr. Erziehungsrath
Schäppi, Sekundarlehrer in Horgen, empfohlen, gegen welchen
man sich nicht entblödete, mit den schmachvollen Waffen zu dro-
hen, die nach dem Anti-Strauß'schen Putscht der damalige Er-
ziehungsrath gegen die freisinnigen Lehrer geschmiedet hatte.
Weniger das negative, als vielmehr das positive Resultat dieses
Wahlkampfes mußte die entschieden freisinnigen Mitglieder der
Schulpflege um so mehr niederschlagen, als es zeigte, daß die
in neuerer Zeit in unserer Stadt so flvrirende extrem orthodvxè

Partei in entscheidenden Fragen sich der Schaukclmänner der
Mitte zu versichern weiß, und als es die Aussicht gibt, daß die
einzige wirklich neue Schöpfung der Reorganisationsperiode ganz-
lich in die Hände jener extremen Richtung zu gerathen in Ge-
fahr ist. Wie man hört, wollen die beiden einzigen entschieden
freisinnigen Mitglieder der Schulpflege, welche aus der ersten
unter frischer Luftströmung erfolgten Zusammensetzung dieser
Behörde noch übrig geblieben sind, nach dieser entmuthigenden
Erfahrung nun auch das Gewehr strecken.

Redaktion: Zähringer, Luzera; Boßhard, Seefeld-Zürich.

Aufnahme neuer Zöglinge
in das zürcherifche Lehrer-

seminar in Küsnacht.
Wer mit Mai d. I. in das zürcherifche Leh-

rerseminar in Küsnacht einzutreten wünscht,
hat dem Unterzeichneten bis Samstag den
22. März folgende Schriften einzusenden:

1. Eine schriftliche Bewerbung um die

Ausnahme, mit kurzer Angabe des bis-
herigen Schulbesuches; 2. einen Tauf-
schein; 3. einen Impfschein; 4. ein vèr-
schlosseNes Zeugniß der bisherigen Leh-
rer sowohl über die Fähigkeiten als über
Fleiß und Betragen; 5. eine eigenhän-
dige Erklärung derer, welche der Ver-
waltung für die einzuziehenden Kosten

gut stehen, mit der Anzeige, ob der An-
gemeldete auch in den Konvikt eintreten
solle, und L. (wenn er sich um ein Sti-
pendium zu bewerben gedenkt) ein amt-
liches Zeugniß über das obwaltende Be-
dürfniß; — die beiden letztgenannten

nach einem Formulare, welches aus der
Kanzlei der Erziehungsdirektion bezogen
werden kann. Erfolgt dann keine Rückwei-

sung der Anmeldung, so haben sich die

sämmtlichen Angemeldeten ohne weitere Aus-
sorderung Montag den 31. MärZ, Mor-
gens Punkt 8 Uhr, im Scminargebäude
in KüSnacht zu einer Prüfung einzufin-
den, in welcher sie eine der Gesammtleistung
der Sekündarschule entsprechende Vorbildung
an den Tag zu legen haben.

Zugleich wird schon jetzt darauf aufmerk-
sam gemacht, daß nach dem neuen Regle-
ment für das Seminar von denjenigen,
welche in den Konvikt treten, die Kostgelder
halbjährlich voraus bezogen werden, und
daß also alle Neueintretenden, auch wenn
sie sich um Stipendien bewerben, nnmittel-
bar nach ihrem Eintritt die Summe von
120 Fr. (Nichtkantonsbürger 150 Fr.) oder

ausnahmsweise und mit besonderer Bewil-
ligung der Aussichtskommission eine hinläng-
liche Bürgschaft für diesen Bettag zu er-
legen haben.

Küsnacht, den 1. März 1862.
Der Seminardirektor:

Fries.

Fähigkeitsprufuuge»
für zürcherifche Volksschullehrer

Die dießj ährigen ordentlichen Fähigkeit^
Prüfungen für zürcherifche Volksschullehrer
sind auf Mittwoch, Donnerstag und Samstag
den 16, 17. und 19. April nächsthin festge-
setzt und beginnen am 16. April, Vormit-
tags 8 Uhr, im Seminar in Küsnacht.

Ueber den Umfang der Prüfungen und
die Anforderungen in den einzelnen Fächern
etc. wird auf das Reglement verwiesen,
welches auf der Kanzlei der Direktion des

Erziehungswesens bezogen werden kann.

Die Kandidaten haben ihrer schriftlichen
Meldung einen Taufschein, Zeugnisse über
Studien und Sitten und eine kürze Angabe
über ihren Studiengang beizulegen und zu
erklären, ob sie die Prüfung sür Primär-
lehrer oder für Sekundarlehrer oder als
Fachlehrer auf der Sekundarschulstufe (im
letzteren Falle mit Bezeichnung der Fächer)
zu bestehen wünschen, wobei noch bemerk
wird, daß zur Prüfung sür Sekundarlehrer
nur solche zugelassen werden, welche sich die

Wählbarkeit als Primarlehrer bereits er-
worden haben oder denen die Primarlehrer-
Prüfung vom Erziehungsrathe zu diesem
Zwecke erlassen worden ist.

Die Meldungsatten sind bis spätestens
den 11. April der Direktion des Erziehungs-
wesens einzusenden.

Zürich, den 5. März 1862.
Der Direktor des Erziehungswesens:

Or. Ed. Suter.
Der Direktionssekretär:

Fr. Schweizer.

Erledigt« Professur.
Die Professur für Physik und Chemie an

der St. Gallischen Kantonsschule ist erledigt.
Mit derselben sind wöchentlich 28 Lehr-
stunden und ein Gehalt von vorläufig Fr.
23OO. — verbunden.

Meldungen für diese Stelle find bis spä-

testens Ende März 1362 dem Präsidium
des Kantonsschulrathcs, Hrn. Or. Tschudi
in St. Gallen, unter Beischluß der Zeug-
nisse und Ausweise franko einzusenden.

St. Sollen, 10. März 1862.
Im Auftrage des Kantonsschulrathes:

Tas Actuariat desselben.

geblieben, zu freier Bewerbung hiemit noch-
mals ausgeschrieben, und soll mit Ostern
d. I. besetzt werden.

Die Verpflichtungen sind die gesetzlichen;
die wöchentliche Stundenzahl beträgt 30 bis
33, die jährliche Besoldung Fr. 1400, nebst
3 Klafter Holz und etwas Pflanzland.

Bewerber um diese Stelle haben ihre An-
Meldungen unter Beilage des Ausweises
über Bildungsgang und bisherige Leistun-
gen an den Präsidenten des Erziehungs-
rathes, Tit. Herrn Regierungsrath Or. A.
v. Waldkirch, bis den 31 d. Mts.schrist-
lich einzureichen.

Schaffhausen, den 10. März 1362.

Die Kanzlei des Erziehungsrathes.
Für den Sekretär:

Meyer-Mostnann, Subst.

Vakante Lehrstellen.
An der Elementarschule zu Unter Hal-

lau find folgende Schulstellen mit Ostern
d. I. definitiv zu besetzen:

1) die Lehrstelle an der zweiten Klasse mit
einer Besoldung von Fr. 550 jährlich:

2) die Lehrstelle an der dritten Klasse mit
einer Jahresbesoldung von Fr. 600.

Die Obliegenheiten sind die gesetzlichen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre
Anmeldungen unter Beilage der gesetzlichen

Ausweise an den Präsidenten des Erzie-
hungsrathes, Tit. Herrn Or. A. v. Wald-
kirch, bis den 31. d. Mts. schriftlich ein-
zugeben.

Schaffhausen, den 10. März 1862.
Die Kanzlei des Erziehungsrathes.

Für den Sekretär:
Meyer-Mo s mann, Subst.

Vakante Schulstelle.
Zufolge Schlußnahme des Wohllöbl. Er-

ziehungsrathes soll die in Erledigung ge-
kommene Oberlehrerstelle an der reformirten
Elementarschule zu Ramsen definitiv be-

setzt und mit Ostern d. I. angetreten werden.
Die Besoldung beträgt Fr. 640 jährlich,

jedoch mit der bestimmten Aussicht auf als-
bald nach der Wahl eintretende Erhöhung
derselben bis auf mindestens Fr. 700 —.

Die Obliegenheiten sind die gesetzlichen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre
Anmeldungen unter Beilage der gesetzlichen

Ausweise an den Präsidenten des Erzie-
hungsrathes, Tit. Herrn Regierungsrath
Or. A. v. Waldkirch, bis den 31. d. M.
schriftlich einzureichen.

Schaffhausen, den 10. März 1862.
Die Kanzlei des Erziehungsrathes.

Für den Sekretär:
Mey er-Mo s mann, Subst.

Vakante Lehrstelle.
Die erledigte zweite Lehrstelle an der

Realschule zu Neun kirch wird, da die erste

Ausschreibung ohne den gewünschten Erfolg

Offene Lehrerstelle.
Die Lehttrstelle an der obersten Klasse

der viertheiligen Primärschule in Kerzerz,
Kt. Freiburg, wird hiemit ausgeschrieben.
Der Lehrer hat nebst den gewöhnlichen Pflich-
ten auch die Winterkinderlehren in der Rei-

henfolge mit den übrigen Lehrern zu über-

nehmen. Besoldung Fr. 700 baar nebst

Wohnung, Holz und Pflanzland. Die Be-
werber haben sich bis Ende März 1862
unter Beilegung ihrer Zeugnisse beim Ober-

amt Matten zu melden. Der Tag der Prü-
fung wird ihnen später schriftlich angezeigt

werden.

Ausschreibung einer Lehrstelle.
An unserer Anstalt ist auf den 1. Mai

die Lehrstelle für Mathematik, Buchhaltung
und Physik neu zu besetzen. Stundenzahl
bis auf 32. Besoldung, nebst freier Station:
1000 Fr., mit einer jährlichen Zulage von
100 Fr., bis auf 1300 Fr. Jahresbesol-

dung. — Anmeldungen nebst Zeugnissen
direkte an uns.

Männedors, Anstalt zum Felsenhof, den

10. März 1862. Gebr. Labhart.
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